
1. Änderungssatzung 
 

der Gebührenordnung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Schladen-Werla  
_____________________________________________________________________ 
 
 
Aufgrund des § 10 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit den § 1, 2 und 5 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 22 des Nieders. Gesetzes über Kindertages-
stätten und Kindertagespflege (NKiTaG) in der zurzeit gültigen Fassung und § 9 der 
Benutzungsordnung für die Kindertagesstätten hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in 
seiner Sitzung am ________ nachfolgende 1. Änderungssatzung beschlossen: 

 
 
 

Artikel 1 
 
 
 

Die Anlage (Seiten 1 – 4) zu § 1 Abs. 2 Satz 2 erhält die an der Anlage beigefügte Fassung. 
 
 
 

Artikel 2 
 

Die 1. Änderungssatzung der Gebührenordnung tritt zum 01.08.2022 in Kraft. 
 
 
 
Schladen, den  
 
 
 

Gemeinde Schladen-Werla  
 
 
 
(Andreas Memmert) 
    Bürgermeister 

 
 



Anlage zur Gebührenordnung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Schladen-Werla

4 Stunden 5 Stunden 5,5 Stunden 6 Stunden 7 Stunden 8 Stunden 9 Stunden 10 Stunden

bis 1.250,00 € 155,00 € 179,00 € 205,00 € 210,00 € 233,00 € 243,00 € 283,00 € 293,00 €

ab 1.251,00 € 157,00 € 182,00 € 207,00 € 215,00 € 244,00 € 252,00 € 290,00 € 299,00 €

ab 1.500,00 € 170,00 € 198,00 € 226,00 € 232,00 € 257,00 € 268,00 € 310,00 € 311,00 €

ab 1.750,00 € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 246,00 € 274,00 € 298,00 € 332,00 € 347,00 €

ab 2.000,00 € 192,00 € 215,00 € 257,00 € 265,00 € 294,00 € 310,00 € 357,00 € 374,00 €

ab 2.250,00 € 205,00 € 242,00 € 275,00 € 283,00 € 314,00 € 332,00 € 380,00 € 400,00 €

ab 2.500,00 € 217,00 € 256,00 € 293,00 € 301,00 € 334,00 € 355,00 € 406,00 € 427,00 €

ab 2.750,00 € 230,00 € 273,00 € 308,00 € 318,00 € 354,00 € 377,00 € 430,00 € 453,00 €

ab 3.000,00 € 232,00 € 288,00 € 322,00 € 333,00 € 374,00 € 398,00 € 456,00 € 481,00 €

2. Die Ermittlung des maßgebenden monatlichen Nettoeinkommens richtet sich nach § 1 Abs. 3 der Gebührenordnung für die Kindertagesstätten der 
    Gemeinde Schladen-Werla.

1. Für das 2. Kind, das zeitgleich eine Kindertagesstätte der Gemeinde Schladen-Werla besucht, vermindert sich die monatliche Gebühr um 20 v.H..
    Ab dem 3. Kind ist der Besuch gebührenfrei. Besuchen mehrere Kinder aus der Familie sowohl eine Ganztags- als auch eine Halbtagseinrichtung,
    so wird die Ganztagseinrichtung dem 1. Kind zugeordnet.

Gebühren Krippe / altersübergreifende Guppen für Kinder unter 3 Jahren

Nettoeinkommen 
monatlich

daraus ergibt sich folgende Gebühr für die tägliche Betreuung
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4 Stunden 5 Stunden 5,5 Stunden 6 Stunden 7 Stunden 8 Stunden 9 Stunden 10 Stunden

bis 1.250,00 € 25,00 € 47,00 €

ab 1.251,00 € 26,00 € 48,00 €

ab 1.500,00 € 28,00 € 52,00 €

ab 1.750,00 € 30,00 € 56,00 €

ab 2.000,00 € 32,00 € 60,00 €

ab 2.250,00 € 35,00 € 65,00 €

ab 2.500,00 € 36,00 € 69,00 €

ab 2.750,00 € 39,00 € 73,00 €

ab 3.000,00 € 41,00 € 75,00 €

Gebühren Kindergarten

daraus ergibt sich folgende Gebühr für die tägliche Betreuung
Nettoeinkommen 

monatlich

Der Anspruch auf Beitragsfreiheit besteht  gem. § 21 des Gesetzes für 
Tageseinrichtungen für Kinder für eine Betreuungszeit von 

höchstens 8 Stunden täglich.  
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bis 1.250,00 €

ab 1.251,00 €

ab 1.500,00 €

ab 1.750,00 €

ab 2.000,00 €

ab 2.250,00 €

ab 2.500,00 €

ab 2.750,00 €

ab 3.000,00 €

178,00 €

188,00 €

1. Für das 2. Kind, das zeitgleich eine Kindertagesstätte der Gemeinde Schladen-Werla besucht, vermindert sich die monatliche Gebühr um 20 v.H..
    Ab dem 3. Kind ist der Besuch gebührenfrei. Besuchen mehrere Kinder aus der Familie sowohl eine Ganztags- als auch eine Halbtagseinrichtung,
    so wird die  Ganztagseinrichtung dem 1. Kind zugeordnet.

Altersübergreifende Gruppe - Hort

Nettoeinkommen 
monatlich 4 Stunden

118,00 €

120,00 €

2. Die Ermittlung des maßgebenden monatlichen Nettoeinkommens richtet sich nach § 1 Abs. 3 der Gebührenordnung für die Kindertagesstätten der 
    Gemeinde Schladen-Werla.

130,00 €

138,00 €

148,00 €

160,00 €

170,00 €
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    a) Einzelne Tage Ganztagsbetreuung bei Halbtagsbetreuung (Zusatzbetreuung von 4 - 10 Stunden)

    b) Einzelne Tage Ganztagsbetreuung bei Dreivierteltagsbetreuung (Zusatzbetreuung von 7 bis 10 Stunden)

    c) Einzelne Tage Dreivierteltagsbetreuung bei Halbtagsbetreuung (Zusatzbetreuung von 4 - 8 Stunden)

Tage pro Woche Nr. 2 a  pro 
Monat

Nr. 2 b pro 
Monat

Nr. 2 c pro 
Monat

1. Tag 26,00 € 16,00 € 19,00 €

2. Tag 52,00 € 32,00 € 38,00 €

3. Tag 78,00 € 48,00 € 57,00 €

4. Tag 104,00 € 64,00 € 76,00 €

   
Die Gebühren hierfür betragen:

Ganztagsbetreuung bei Halbtagsbetreuung (Zusatzbetreuung von 4 - 10 Stunden)

Ganztagsbetreuung bei Dreivierteltagsbetreuung (Zusatzbetreuung von 7 bis 10 Stunden)

Dreivierteltagsbetreuung bei Halbtagsbetreuung (Zusatzbetreuung von 4 - 8 Stunden) 4,60 € pro Tag

3. Die Sonderleistung ist schriftlich für mindestens 3 Monate bei einer einmonatigen Kündigungsfrist zu buchen. Als Gebühren werden festgesetzt:

4. Bei freien Kapazitäten kann an einzelnen Tagen und vorheriger Anmeldung innerhalb der Kindertagesstätte die Betreuungszeit gegen sofortige 
    Barzahlung in der Einrichtung aufgestockt werden.

Sonderleistungen

1. Kinder können bei entsprechend vorhandener Kapazitäten Sonderleistungen in Anspruch nehmen.

2. Folgende Sonderleistungen werden angeboten:

6,50 € pro Tag

4,00 € pro Tag
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